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Beschlussvorlage  Drucksachen-Nr. 0631/2023 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Jugendhilfeausschuss 23.11.2023 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Förderung einer Sanierungsmaßnahme in der Kindertagesstätte 
Katterbach, Im Scheurenfeld 8, 51467 Bergisch Gladbach 

Beschlussvorschlag: 
 
Dem Caritasverband wird antragsgemäß für die Sanierungsmaßnahme des Daches der 
Kindertagesstätte „Katterbach“ ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 367.643,24 € 
(100%) gewährt. 
 
 
 



   

 

Kurzzusammenfassung: 
 
Kurzbegründung: 
 
Nicht notwendig 
 
Risikobewertung: 
 
Sollte diese Maßnahme nicht umgesetzt werden, droht ein erheblicher Wasserschaden in 
der Kindertagesstätte. 
 
 

Auswirkungsübersicht Klimarelevanz: 
 

keine Klimarelevanz: 
 

positive Klimarelevanz: 
 

negative Klimarelevanz: 
 

 
 

X  

 
Weitere notwendige Erläuterungen: 
 
Mit der Sanierungsmaßnahme wird eine bessere Dachdämmung eingebaut, dadurch können 
die Wärme- und Heizungsverluste signifikant verringert werden. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

 keine 
Auswirkungen: 

Mehrerträge: 
 

Mehraufwendungen: 

  lfd. Jahr Folgejahre lfd. Jahr Folgejahre 

konsumtiv:      

investiv: X     

planmäßig: X    367.643,24 

außerplanmäßig:      

 
Weitere notwendige Erläuterungen: 
 
Entsprechende Investitionsmittel in Höhe von 367.643,24 € stehen durch überplanmäßige 
Mittelbereitstellung von I 55010999 auf I 56010999 im Haushalt 2023 bereit. 
 
 

Personelle Auswirkungen: 
 

 keine 
Auswirkungen: 

Einsparungen: 
 

Einstellungen: 
 

planmäßig    

außerplanmäßig:    

kurzfristig:    

mittelfristig:    

langfristig:    

 



   

 

Weitere notwendige Erläuterungen: 
 
(…) 
 

Sachdarstellung/Begründung: 
 
Es ist von förderungsfähigen Gesamtkosten, gemäß dem Antrag vom 19.09.2023 durch den 
Caritasverband, in Höhe von 367.643,24 € für die Sanierungsmaßnahme auszugehen. Die 
Gesamtkosten für die Sanierungsmaßnahme wurden durch die Abteilung 8-650 – Hochbau 
baufachlich geprüft. Die Kosten sind anhand der vom Träger zur Verfügung gestellten 
Unterlagen angemessen. 
 
In der Kindertagesstätte Katterbach tritt durch das Flachdach Feuchtigkeit ein. Bei der 
Folienabdichtung hat eine Weichmacherwanderung stattgefunden. Es handelt sich um eine 
Foliendachfläche mit Nullgefälle. Die Flachfolie steht unter massiver Spannung und hat 
schon Undichtigkeiten und Risse und muss somit komplett erneuert werden. 
 
Ein Gründach kann auf dem Dach nicht installiert werden, da die Statik des Gebäudes dies 
nicht tragen kann. 
 
Gemäß 11.4 der städtischen Richtlinien ist eine vorhandene KiBiz-Rücklage bei der 
Förderung von Investitionsmaßnahmen teilweise einzusetzen. Aufgrund des letzten 
Ergebnisses eines Verwendungsnachweises zur Rücklage für diese Kindertagesstätte ist 
keine aktuell einzusetzende Rücklage beim Träger vorhanden. Daher ist gemäß Richtlinien 
ein Zuschuss in Höhe von 100% der anerkennungsfähigen Gesamtkosten in Höhe von 
367.643,24 € zu zahlen. 
 
Die Sanierungsmaßnahme wird nicht vom Landschaftsverband Rheinland gemäß der 
Landesrichtlinien gefördert, da der Träger noch eine Zweckbindung für die 
Neubaumaßnahme aus dem Jahre 1999 bis 2030 hat.  
 
Entsprechende Investitionsmittel in Höhe von 367.643,24 € stehen durch überplanmäßige 
Mittelbereitstellung von I 55010999 auf I 56010999 im Haushalt 2023 bereit. 
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